
Klage, eingereicht am 30. Juli 2007 — Caisse Nationale des
Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Kommission

(Rechtssache T-289/07)

(2007/C 235/32)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance
(Paris, Frankreich) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte
F. Sureau, D. Théophile und É. Renaudeau)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung K(2007) 2110 endg. der Kommission vom
10. Mai 2007 nach Art. 86 Abs. 3 EG über die der Banque
Postale, den Caisses d'Epargne und dem Credit Mutuel
gewährten besonderen Rechte für den Vertrieb des
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs für nichtig zu erklä-
ren;

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit der vorliegenden Klage beantragt die Klägerin, die Entschei-
dung K(2007) 2110 endg. der Kommission vom 10. Mai 2007
für nichtig zu erklären, mit der diese die Vorschriften des fran-
zösischen Code monétaire et financier (Währungs- und Finanz-
gesetzbuch), die drei Kreditinstituten, der Banque Postale, den
Caisses d'Epargne et de Prévoyance und dem Crédit Mutuel,
besondere Rechte für den Vertrieb des „Sparbuchs A“ und des
„Blauen Sparbuchs“ vorbehalten, für mit Art. 86 Abs. 1 EG in
Verbindung mit den Art. 43 EG und 49 EG unvereinbar erklärt
hat.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf sechs Klagegründe.

Mit dem ersten Klagegrund macht sie einen Verstoß gegen
wesentliche Formvorschriften geltend, denn die Kommission
habe dadurch, dass die Begründung der Entscheidung mangel-
haft sei, ihre Verteidigungsrechte verletzt.

In materiell-rechtlicher Hinsicht habe die Kommission einen
Rechtsfehler begangen, indem sie festgestellt habe, dass die
besonderen Rechte für den Vertrieb des „Sparbuchs A“ und des
„Blauen Sparbuchs“ als solche eine Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit darstellten. Der Kommission sei mit ihrer Feststel-
lung, dass diese besonderen Rechte die Ausübung der Gemein-
schaftsfreiheiten in Frankreich weniger attraktiv machten, ein
Beurteilungsfehler unterlaufen.

Außerdem sei die angefochtene Entscheidung mit Rechts- und
Beurteilungsfehlern behaftet, weil die Kommission erklärt habe,
dass die besonderen Rechte nicht im Hinblick auf Art. 86
Abs. 2 EG gerechtfertigt sein könnten, sowie mit einem Beurtei-
lungsfehler, da die Kommission festgestellt habe, dass die fragli-
chen Rechte nicht durch zwingende Gründe des Allgemein-
interesses gerechtfertigt sein könnten.

Schließlich habe die Kommission dadurch einen Fehler began-
gen, dass sie die fragliche nationale Maßnahme im Hinblick auf
den Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs geprüft habe.

Klage, eingereicht am 31. Juli 2007 — MIP Metro/HABM —
Metronia, S. A. (METRONIA)

(Rechtssache T-290/07)

(2007/C 235/33)

Sprache der Klageschrift: Englisch

Parteien

Klägerin: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co.
KG (Düsseldorf, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechts-
anwalt J.-C. Plate)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Metronia,
S. A. (Madrid, Spanien)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
HABM vom 29. Mai 2007 in der Sache R 1315/2006-2 auf-
zuheben, soweit die Beschwerde mit der Begründung zurück-
gewiesen wurde, dass die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt seien;

— dem Beklagten die Kosten einschließlich der Kosten des
Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Metronia, S. A.

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Gemeinschaftsbildmarke „METRO-
NIA“ für Waren der Klasse 9 und Waren und Dienstleistungen
der Klassen 20, 28 und 41 — Anmeldung Nr. 3 387 834

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Nationale Bildmarke
„METRO“ für Waren und Dienstleistungen u. a. der Klassen 9,
20, 28 und 41

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Stattgabe und vollständige
Zurückweisung der Anmeldung

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung des Wider-
spruchs und Fortsetzung des Eintragungsverfahrens

6.10.2007C 235/18 Amtsblatt der Europäischen UnionDE


